
Satzung über Erlaubnisse für Sondernutzungen 
an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Sondernutzungssatzung) 

 
 
 
Aufgrund des § 18 Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10.06.1999 (GVBl. I/99 S. 211) und des § 8 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) i. d. F. vom 20.02.2003 
(BGBl. I S. 287) und § 5 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. Teil I S. 154) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 04. Juni 2003 
(GVBl. Teil I, S. 172) hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 25.06.2003 für die Gemeinde Wuster-
mark folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Sachlicher Geltungsbereich 

 
Diese Satzung gilt für Gemeindestraßen, -wege und -plätze sowie für die Gehwege an den Ortsdurchfahrten 
im Zuge der Bundes-, Land- und Kreisstraßen. 
 
Diese Satzung findet auf öffentliche Märkte Anwendung, soweit diese nicht unter die besonderen Vorschrif-
ten einer Marktordnung fallen. 
 
 

§ 2 
Erlaubnisbedürftige Sondernutzungen 

 
Soweit in dieser Satzung nicht anderes bestimmt ist, bedarf die Benutzung der im § 1 bezeichneten Straßen, 
Wege und Plätze sowie der Gehwege zu nicht vorwiegend dem Verkehr dienenden Zwecken als über den 
Gemeingebrauch hinausgehende Sondernutzung der Erlaubnis durch die Gemeinde Wustermark. Die Be-
nutzung ist erst zulässig, wenn die Erlaubnis erteilt ist. 
 
 

§ 3 
Sonstige Benutzung 

 
Die Einräumung von Rechten zur Benutzung des Eigentums der Straße richtet sich nach bürgerlichem 
Recht, wenn sie den Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt, wobei eine vorübergehende Beeinträchtigung für 
Zwecke der öffentlichen Versorgung einschließlich der Abwasserbeseitigung außer Betracht bleibt (§ 23 
Abs. 1 BbgStrG). 
 
 

§ 4 
Erlaubnis 

 
(1) Die Erlaubnis wird dem Erlaubnisnehmer erteilt. Als Erlaubnisnehmer gilt unabhängig von der Person 

des Antragstellers derjenige, der die Sondernutzung letztlich veranlaßt und dem die Ausübung der 
Sondernutzung wirtschaftlich zuzurechnen ist. 

 
(2) Die Erlaubnis wird auf Zeit oder Widerruf erteilt. Für die Erlaubnis können Bedingungen und Auflagen 

festgesetzt und auch nachträglich Beschränkungen festgelegt werden. 
 
(3) Mit dem Erlöschen der Erlaubnis hat der Erlaubnisnehmer alle von ihm erstellten Einrichtungen zu 

entfernen und den früheren Zustand ordnungsgemäß wiederherzustellen. 
 
(4) Keiner Erlaubnis bedürfen: 
 

1. bauordnungsrechtlich genehmigte Bauteile, wie Gebäudesockel, Gesimse, Fensterbänke, Balkone, 
Erker, Eingangsstufen, Kellerlichtschächte, Sonnenschutzdächer (Markisen), Vordächer; 

 
2. Werbeanlagen, Verkaufseinrichtungen und Bauteile, die innerhalb einer Höhe von 3 m nicht mehr 

als 30 cm in den Gehweg hineinragen. 
 
(5) Nach Absatz 4 erlaubnisfreie Sondernutzungen können ganz oder teilweise eingeschränkt werden, 

wenn Belange des Verkehrs oder der Gemeindebildgestaltung dies vorübergehend oder auf Dauer er-
fordern. 



 
 

§ 5 
Erlaubnisantrag 

 
(1) Erlaubnisanträge sind mit Angaben über Art und Dauer der Sondernutzung bei der Gemeinde Wus-

termark zu stellen. Die Gemeinde Wustermark kann dazu Erläuterungen durch Zeichnung, textliche 
Beschreibung oder in sonst geeigneter Weise verlangen. 

 
(2) Der Erlaubnisnehmer hat darauf zu achten, daß ein ungehinderter Zugang zu allen in den Straßen-

körper eingebauten Einrichtungen möglich ist. Soweit bei dem Aufstellen, Anbringen und Entfernen 
von Gegenständen ein Aufgraben des Straßenkörpers erforderlich ist, muß die Arbeit so vorgenom-
men werden, daß jeder nachhaltige Schaden am Straßenkörper und an den dort eingebauten Einrich-
tungen, insbesondere an den Wasserabzugsrinnen und den Versorgungs- und Kanalleitungen sowie 
eine Änderung ihrer Lage vermieden wird. Das Bau- und Liegenschaftsamt der Gemeinde Wuster-
mark ist mindestens 10 Tage vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu benachrichtigen. Die Verpflichtung, 
andere beteiligte Behörden oder Stellen zu benachrichtigen oder deren Genehmigung einzuholen, 
bleibt unberührt. 

 
 

§ 6 
Haftung 

 
(1) Die Gemeinde Wustermark haftet dem Erlaubnisnehmer nicht für Schäden, die sich aus dem Zustand 

der Straßen und der darin eingebauten Leitungen und Einrichtungen für den Erlaubnisnehmer und die 
von ihm erstellen Anlagen ergeben. Mit der Einräumung der Sondernutzung übernimmt die Gemeinde 
keinerlei Haftung, insbesondere nicht für die Sicherheit der von den Benutzern eingebrachten Sachen. 

 
(2) Der Erlaubnisnehmer haftet der Gemeinde für alle von ihm, seinen Bediensteten oder mit der Verrich-

tung von ihm beauftragten Personen verursachten Schäden durch unbefugte, ordnungswidrige oder 
nicht rechtzeitig gemeldete Arbeiten. Er haftet der Gemeinde dafür, daß die von ihm geübte Benut-
zung die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt. Er haftet ferner für sämtliche Schäden, die sich aus 
der Vernachlässigung seiner Pflichten zur Beaufsichtigung seiner Bediensteten oder aus der Verrich-
tung der von ihm beauftragten Personen ergeben. Er hat die Gemeinde von allen Ansprüchen freizu-
stellen, die von dritter Seite aus der Art der Benutzung gegen die Gemeinde erhoben werden können. 

 
(3) Die Gemeinde kann verlangen, daß der Erlaubnisnehmer zur Deckung sämtlicher Haftpflichtrisiken 

vor der Inanspruchnahme der Erlaubnis den Abschluß einer ausreichenden Haftpflichtversicherung 
nachweist und diese Versicherung für die Dauer der Sondernutzung aufrechterhält. Auf Verlangen 
sind Versicherungsschein und Prämienquittungen der Gemeinde vorzulegen. 

 
 

§ 7 
Gebühren 

 
Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen werden Sondernutzungsgebühren nach Maßgabe einer Sondernut-
zungsgebührenordnung erhoben. Das Gleiche gilt für Sondernutzungen, die ohne Einholung einer Erlaubnis 
in Anspruch genommen werden. 
 
 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

a) entgegen § 2 eine Straße, Wege u. ä. ohne die erforderliche Erlaubnis benutzt; 
b) nach § 4 (2) erteilten vollziehbaren Auflagen nicht nachkommt; 
c) entgegen § 4 (3) den früheren Zustand nicht ordnungsgemäß wiederherstellt oder 
d) entgegen § 5 (2) Anlagen nicht vorschriftsmäßig errichtet und unterhält. 

 
§ 47 BbgStrG bleibt unberührt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 € geahndet werden. 
 
 



§ 9 
Zwangsmittel 

 
(1) Für den Fall, daß die Vorschriften der Satzung nicht befolgt werden oder gegen sie verstoßen wird, 

kann nach den §§ 13 - 23 des Ordnungsbehördengesetzes - OBG - vom 13.12.1991 (GVBl.Teil I. S. 
636) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 23.12.2000 (GVBl. Teil I, S. 179) in Verbindung mit den 
§§ 15 – 25 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes - VwVG - vom 18.12.1991 (GVBl. BB. S. 661) 
durch die Gemeinde ein Zwangsgeld angedroht und festgesetzt werden. Dieses Zwangsmittel kann 
wiederholt werden, bis die festgestellten Mängel oder Verstöße beseitigt sind. 

 
(2) Die zu erzwingende Handlung kann auch nach vorheriger Androhung im Wege der Ersatzvornahme 

auf Kosten des Pflichtigen durchgeführt werden. 
 
(3) Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvornahme werden im Verwaltungszwangsverfahren einge-

zogen. 
 
 

§ 10 
Bisherige Sondernutzungen 

 
Für Sondernutzungen, die bei Inkrafttreten dieser Satzung durch bürgerlich-rechtliche Verträge vereinbart 
sind, gelten die Vorschriften dieser Satzung von dem Zeitpunkt an, zu dem die Verträge erstmals nach In-
krafttreten dieser Satzung kündbar sind. 
 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
 
Wustermark, den 01.07.2003 
 
 
 
gez. Drees 
Bürgermeister 


